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CleanUpDays 2022 ́
Abfallwirtschaft unterstützt  Müllsammelaktionen
 Landkreis Lörrach Am 10. September findet der RhineCleanUp-Day und am 17. September
2022 der World CleanUp Day statt. Bei solchen CleanUps organisieren sich überregional
verschiedene Organisationen und Gruppen zu gemeinsamen Müllsammelaktionen. Gruppen,
Initiativen und Vereine, die sich an solchen Aktionen beteiligen möchten, werden vom
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bei der Entsorgung der gesammelten Abfälle unterstützt. Dafür
muss im Vorfeld eine sogenannte Putzete beantragt werden.

Als Verein/ gemeinnützige Organisation aus dem Landkreis können Sie ein eigenes Putzteam
organisieren oder sich bestehenden Aktionen (Übersicht auf den jeweiligen
Veranstaltungsseiten) anschließen. Bei der Abfallwirtschaft können Sie bis zum 01.09.2022
(Anmeldeschluss RhineCleanUp) oder bis zum 08.09.2022 (Anmeldeschluss World Cleanup)
eine Putzete beantragen und die gesammelten Abfälle dadurch kostenfrei entsorgen.

Weitere Informationen sowie das Antragsformular finden sich online unter www.abfallwirtschaft-
loerrach-landkreis.de/cleanup.

Verbot wird zwei Wochen verlängert: Feuermachen im
und am Wald im gesamten Kreisgebiet für weitere
zwei Wochen verboten
Landratsamt verlängert polizeiliche Anordnung zunächst bis einschließlich 2. September
Landkreis Lörrach. Lokale Gewitter sorgen aktuell örtlich vorübergehend für leichte Entspannung bei der
Waldbrandgefahrenlage, entschärften die angespannte Situation jedoch nur mäßig und kurzzeitig. Der
Waldbrandindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bewegt sich derzeit nach wenigen Tagen ohne
Niederschlag schnell wieder auf einem hohen bis sehr hohen Gefährdungsniveau.

Das Landratsamt Lörrach hat daher die seit einem Monat geltende polizeiliche Anordnung nahtlos verlängert.
Die Verlängerung gilt zunächst für zwei Wochen bis einschließlich 2. September, um flexibel auf die weiteren
Witterungsentwicklungen reagieren zu können.

Damit gilt weiterhin, dass jegliche Art von Feuer und offenem Licht im Wald und bis zu 100 Meter Abstand
zum Wald verboten ist. Das gilt insbesondere auch für öffentliche Feuer- und Grillstellen. Sollte es die
Wettersituation erfordern, wird die Anordnung nochmals verlängert. Bei Missachtung des Verbots können
Bußgelder bis zu 10.000 Euro verhängt werden.

Die wichtigsten Regeln bei Trockenheit im Waldgebiet im Überblick:

- Jegliche Art von Feuer im Wald und in einem Abstand von 100 Metern zum Waldrand ist verboten
- Rauchverbot

- Nicht gestattet ist das Grillen im und am Wald, auch nicht auf gekennzeichneten Feuerstellen und Grillplätzen
  oder auf mitgebrachten Gartengrillgeräten, das schließt auch Gasgrills mit ein

- Kein Feuerwerk

- Bitte Autos nicht seitlich an Waldwegen parken, damit großen Löschfahrzeugen nicht die Zufahrt versperrt
  wird.

- Bitte Fahrzeuge nicht im hohen Gras parken: Heiße Katalysatoren an der Fahrzeugunterseite können
  dürres Gras in Brand setzen

- Bei einem Brand bitte umgehend die Feuerwehr unter 112 informieren

Die Anordnung ist abrufbar unter www.loerrach-landkreis.de/bekanntmachungen.
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VHS Hausen

Amtliche BekanntmachungenVereine berichten

Auf dem Hotzenwälder ‚Genießerpfad‘
Wann: Sonntag, 04.09.2022

Wanderstrecke: Bergalingen  -  Wallmauer  -  Klingenfelsen  -  Segelflugplatz  -
Heidewuhr  -

Salpetererstein  -  Dekalogplatz  -  Bergalingen
Wanderzeit: ca. 4 Std., bei +/- 275 Hmtr.
Abfahrt: 9:30 Uhr mit Pkw am Rathaus
Wanderführer: Erich Kiefer, Tel. 6 35 99

ACHTUNG: Anmeldung erwünscht bis Freitag, den 02.09.22 !!

Amtliche BekanntmachungenEnde des  amtlichen Teils



Recherchiert und aufbereitet werden die Folgen zu diesem Thema vom
Hausener Heimatforscher und Philatelisten Elmar Vogt, lesen Sie heute die Folge 92

Amtliche BekanntmachungenAus der Gemeinde
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Samstag, 27. August 2022
Hausen 18:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionfeier / Martina Rettig

Montag, 29. August 2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz

Dienstag, 30. August 2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
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Altennachmittag

Am Donnerstag, 8. September 2022 findet unser Herbstausflug statt. Achtung! Abfahrt bereits um
13.30 Uhr bei der Ev. Kirche.

 „Sauserfahrt“ über Feldberg - Titisee - Jostal - Thurner - St. Märgen - St. Peter - Hexental -
Freibrug - Staufen nach Wetterbrunn, Einkehr in die „Löffler-Straussi“.

Rückkunft ca. 19.30 Uhr, Fahrpreis 20 Euro/Person. Anmeldung bei Helga Kundlacz, Tel. 9826 bis
6. September.

Senioren aus Hausen, Raitbach, Sattelhof, Schweigmatt sind herzlich eingeladen. Gäste, wie
immer, willkommen.

Wir freuen uns nach den Ferien im August auf einen gemeinsamen Ausflug mit vielen Teilnehmern.

Bis bald
Ihr Mitarbeiterteam

Mittwoch, 31. August 2022

Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag, 01. September 2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz

Freitag, 02. September 2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz

Sonntag, 04. September 2022   23. Sonntag im Jahreskreis
Hausen 09:00 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionfeier / Diakon Andreas Leimpek-Mohler

Montag, 05. September 2022

Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz

Dienstag, 06. September 2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz

Mittwoch, 07. September 2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag, 08. September 2022

Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz

Freitag, 09. September 2022
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz

Sonntag, 11. September 2022   24. Sonntag im Jahreskreis
Hausen 11:00 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionfeier / Wolfram Gniewosz
Tegernau 17:00 Uhr Fatimastunde

Singende Winzer bei der
Muettersproch-Gsellschaft

Am nächsten Muettersproch-Obe, am 15.9.2022,
kommen die „Singenden Winzer“ vom Kaiserstuhl ins
Literaturmuseum Hebelhaus in Hausen im Wiesental.
Mit ihren fröhlichen eigenen Liedern werden sie gute
Stimmung verbreiten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die
Veranstaltung ist öffentlich und es wird kein Eintritt
erhoben. Chömmet go loose, s wird gmüetlich!

Amtliche BekanntmachungenAus der Gemeinde

Ferienprogramm 2022
Aufgrund der unbeständigen Witterungsverhältnisse
mussten wir die beliebte Nachtwanderung am Freitag,
18.8.2022 leider absagen.
Wir hoffen aber, dass wir sie in den Herbstferien
nachholen können. Wir werden dies dann rechtzeitig
bekannt geben.

Frauke Casafina, Schriftführerin
CDU Ortsverein Hausen i.W.
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Schon in den zurückliegenden Jahrzehnten waren
private Haushalte die Treiber der Energiewende. Sie
haben die Hälfte des regenerativen Stroms geliefert,
lange bevor sich die Erkenntnis in der Politik
durchsetzte, dass Photovoltaik und Windkraft die
Hauptrolle in der Energieerzeugung zukommt. Beim
Versuch, möglichst jedes Potenzial auszuschöpfen,
fällt der Blick auf kleine Anlagen wie Stecker-PV-
Geräte („Balkon-Kraftwerke“) und kleine
Windanlagen.

Während jedoch auf, an oder neben die meisten
Häuser eine Photovoltaik-Anlage passt und guten
Ertrag liefert, sieht es bei geeigneten Standorten für
Kleinwindanlagen deutlich schlechter aus.

Die schlichte Erkenntnis ist, dass ein Windrad  vor
allem ordentlich Wind braucht, um viel Strom zu
erzeugen: So liefert ein guter Standort den achtfachen
Ertrag gegenüber einem schlechten Standort mit
einer nur halb so hohen mittleren
Windgeschwindigkeit.

Und während bei großen Windanlagen an guten
Standorten ein hoher Mast den Rotor in eine Höhe
bringt, wo an sehr vielen Tagen im Jahr brauchbare
Windgeschwindigkeiten anzutreffen sind, herrscht auf
den typischen zehn Metern Maximalhöhe von
Kleinanlagen auf Privatgrundstücken die meiste Zeit
Flaute.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg rät ernsthaft Interessierten, zunächst
zu prüfen, in welcher Windzone sie ihr Windrad
aufstellen können. Generell ist Küstennähe oder eine
Höhenlage von Vorteil, aber auch freie Flächen vor
und hinter dem Windrad müssen vorhanden sein.
Denn jeder Strauch und jedes Haus in der
Hauptwindrichtung sind nachteilig. Schon ein
Wäldchen in 50 Metern Entfernung macht den
Standort ungünstig. Der Wind sollte mit wenig
Widerstand „Anlauf nehmen“ können.

Kleinwindanlage fürs Dach?
Das Gleiche gilt für die zunehmend beworbenen
Anlagenkonzepte, die eine Montage am Giebel des
Hauses oder in Dachrinnennähe vorsehen: Das
Gebäude selbst verwirbelt die Windströmung und das
Resultat ist ein schlechter Ertrag. Am Wohnhaus
können sich außerdem Vibrationen der Rotoren im

Betrieb sehr störend bemerkbar machen.

Über diese Bedingungen sollte Klarheit herrschen,
bevor man zum Bauamt geht und klärt, ob am
geplanten Standort ein kleines Windrad zulässig ist.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg weist außerdem darauf hin, dass kleine
Windräder pro Watt Leistung gut dreimal so teuer
sind wie die technisch ausgereiften Megawatt-
Maschinen aus der Großserie.

Wer dennoch zur Tat schreiten will, sollte sich Zeit
nehmen und beispielsweise einen Energieberater
hinzuziehen beim Vergleich verschiedener,
angebotener Windräder: Hier ist wiederum
entscheidend, ob sie zum Windangebot des
Standortes passen und bei welchen
Windgeschwindigkeiten die im Herstellerprospekt
angegebene Nennleistung gemessen wurde: Denn
im Garten inmitten der Apfelbäume nützt es wenig,
wenn die Anlage eine gute Wahl für die kahle
Bergspitze wäre.

Wer alle Hürden erfolgreich nimmt und auch bereits
eine PV-Anlage betreibt, wird belohnt mit mehr
Unabhängigkeit – im Sommer vor allem durch
Photovoltaik, im Winter durch viel Wind: Eine gute
Kleinwindanlage von 1,5 Kilowatt Nennleistung kann
an einem Standort mit gutem Wind (mittlere
Windgeschwindigkeit 4 Meter pro Sekunde) etwa
1.500 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen.

Bei Fragen zum Thema Strom aus erneuerbaren
Energien hilft die Energieberatung der
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mit ihrem
umfangreichen Angebot weiter. Die Beratung findet
online, telefonisch oder in einem persönlichen
Gespräch statt. Unsere Energie-Fachleute beraten
anbieterunabhängig und individuell. Mehr
Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder bundesweit kostenfrei unter
0800 – 809 802 400. Die Energieberatung der
Verbraucherzentrale wird gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Informationen zum Thema finden sich bei unseren
kostenfreien Onlinevorträgen unter:
https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/
veranstaltungen.

-

Kleinwindanlagen: Ein neuer Trend?

Amtliche BekanntmachungenSonstiges Wissenswertes






